MUSTER

MUSTER

MUSTER

Wahlpaket „xxx“

§ 1 	Kompetenzprofil 
(1) Die Absolventinnen und Absolventen des Wahlpakets verfügen über […].
(2) Sie sind in der Lage, […]. 
(3) Die Absolventinnen und Absolventen können […].

§ 2	Umfang 
Das Wahlpaket xxx umfasst 30 ECTS-Anrechnungspunkte (im Folgenden: ECTS-AP). Ein ECTS-AP entspricht einer Arbeitsbelastung von 25 Stunden.

§ 3	Zulassung
(1) Das Wahlpaket kann von ordentlichen Studierenden der an der Universität Innsbruck eingerichteten Bachelor-/Masterstudien gewählt werden, sofern im entsprechenden Curriculum die Möglichkeit, ein Wahlpaket zu absolvieren, vorgesehen ist. 
(2) Die einzelnen Module und Lehrveranstaltungen des Wahlpakets können nach Maßgabe freier Plätze absolviert werden.
(3) Studierende können eine Lehrveranstaltung entweder dem Fachstudium oder dem Wahlpaket zuordnen. Eine doppelte Zuordnung ist nicht zulässig.

x.	Sprache (nur dann anführen, wenn das gesamte Wahlpaket oder einzelne Lehrveranstaltungen/Module in einer anderen Sprache angeboten werden)

Variante 1: 
„Das Wahlpaket xxx wird in englischer Sprache angeboten. Es werden Englischkenntnisse auf Niveau B2 (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen) vorausgesetzt.“

Variante 2: 
„Die folgenden Lehrveranstaltungen und die damit verbundenen Prüfungen folgender Module werden in englischer Sprache angeboten:
· …
· …“

Variante 3: 
„Die folgenden Module und die damit verbundenen Prüfungen werden in englischer Sprache angeboten:
· …
· …“

§ 4	Lehrveranstaltungsarten und Teilungszahlen
(1) Nicht-prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen:
Vorlesungen (VO) sind vorwiegend im Vortragsstil gehaltene Lehrveranstaltungen. Sie vermitteln Inhalte, Methoden und Lehrmeinungen eines Faches. Teilungszahl: keine*
(2) Prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen:
1. Arbeitsgemeinschaften (AG) dienen zur gemeinsamen Auseinandersetzung mit Theorien, Fragen, Methoden und Techniken eines Fachgebiets in Form der Zusammenarbeit in Gruppen. Teilungszahl: xx*
2. Exkursionen (EX) dienen zur Veranschaulichung und Vertiefung der Studieninhalte und der praktischen Bearbeitung konkreter Aufgaben eines Fachgebiets außerhalb der Universität und ihrer Einrichtungen. Teilungszahl: xx*
3. Praktika (PR) dienen zur praxisorientierten Ergänzung der Berufsvorbildung oder wissenschaftlichen Ausbildung. Teilungszahl: xx*
4. Proseminare (PS) führen interaktiv in ein Fachgebiet ein und vermitteln Kenntnisse und Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens. Teilungszahl: xx*
5. Repetitorien (RE) dienen der gezielten Aufbereitung und Vertiefung der Prüfungsinhalte eines Fachgebiets. Teilungszahl: xx*
6. Seminare (SE) dienen zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Inhalten, Methoden und Techniken eines oder mehrerer Fachgebiete samt Präsentation und Diskussion von Beiträgen der Studierenden. Teilungszahl: xx*
7. Übungen (UE) dienen zur praktischen Bearbeitung konkreter Aufgaben eines Fachgebiets sowie der Einübung von spezifischen Kompetenzen. Teilungszahl: xx*
8. Vorlesungen verbunden mit Übungen (VU) dienen zur praktischen Bearbeitung konkreter Aufgaben eines Fachgebiets, die sich in Zusammenhang mit dem Vorlesungsteil stellen. Teilungszahl: xx*
(3) Die Teilungszahlen der Lehrveranstaltungen ergeben sich aus den jeweiligen Curricula, denen die Lehrveranstaltungen entnommen sind.* 
(*ausschließlich Teilungszahlen für außercurriculare LV sind direkt unter den Lehrveranstaltungstypen in Abs. 1 und 2 anzuführen; ansonsten reicht der generelle Hinweis in Abs. 3.)

§ 5	Verfahren zur Vergabe der Plätze bei Lehrveranstaltungen mit Teilnahmebeschränkung
Bei Lehrveranstaltungen mit einer beschränkten Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden die Plätze wie folgt vergeben:
1. Studierende, denen aufgrund der Zurückstellung eine Verlängerung der Studienzeit erwachsen würde, sind bevorzugt zuzulassen. 
2. Reicht Kriterium gemäß Z 1 zur Regelung der Zulassung zu einer Lehrveranstaltung nicht aus, werden die vorhandenen Plätze verlost.

§ 6	Module
Es sind folgende Pflichtmodule im Ausmaß von 30 ECTS-AP zu absolvieren:
	1.
	Pflichtmodul: xx (Modultitel)
	SSt
	ECTS-AP

	a.
	LV-Typ & LV-Titel (VO xx)
fakultativ LV-Beschreibung
	x
	x

	b.
	LV-Typ & LV-Titel (UE xx)
fakultativ LV-Beschreibung
	x
	x

	
	Summe
	x
	x

	
	Lernergebnisse:
ad a.:
Die Studierenden sind in der Lage, […].
ad b.:
Die Studierenden können […].

	
	Anmeldungsvoraussetzung/en: keine



§ 7	Prüfungsordnung
(1) Die Leistungsbeurteilung der Module erfolgt nach der Prüfungsordnung jenes Curriculums, dem diese entnommen sind. 
(2) Die Leistungsbeurteilung außercurricularer Module oder Lehrveranstaltungen erfolgt nach der Prüfungsordnung des das Wahlpaket aufnehmenden Curriculums. 
(3) Allgemein gilt: Lehrveranstaltungsprüfungen dienen dem Nachweis der Kenntnisse und Fertigkeiten, die durch eine einzelne Lehrveranstaltung vermittelt wurden, wobei
1.	bei nicht-prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen die Beurteilung aufgrund eines einzigen Prüfungsaktes am Ende der Lehrveranstaltung erfolgt;
2.	bei prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen die Beurteilung aufgrund von mindestens zwei schriftlichen, mündlichen und/oder praktischen Beiträgen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgt. 

(4) Die Lehrveranstaltungsleiterin bzw. der Lehrveranstaltungsleiter hat vor Beginn des Semesters die Prüfungsmethode (schriftlich und/oder mündlich, Prüfungsarbeit) und die Beurteilungskriterien festzulegen und bekanntzugeben.


Für die Curriculum-Kommission:
xxx





